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Vereinbarung über einen Praktikumsplatz
(Gesundheit und Soziales)

zwischen dem unten genannten Schüler, dem unten genannten Betrieb und dem 
Landschulheim Grovesmühle, 38871 Veckenstedt.

Zur Durchführung eines halbjährigen bzw. vierteljährigen Praktikums im Rahmen der 
zweijährigen Fachoberschule Gesundheit und Soziales mit Schwerpunkt Sozialwesen am 
Landschulheim Grovesmühle stellen wir

…………………………………………….. …………………….

Name des Praktikanten Geb.-Datum

einen Praktikumsplatz für das Schuljahr ……………. unter den unten genannten 
Bedingungen zur Verfügung.

Name des Betriebes:

Branche für das Praktikum:  Sozialeinrichtung

 Krankenhaus

 Industrie- oder Dienstleistungsbetrieb

Anschrift:

Ansprechpartner für die Schule:

Tel.-Nr.:

L
S

H

Ansprechpartner:
Markus Schultze
Tel.: +4939451 – 608 – 28
Fax: +4939451 – 608 – 20

Landschulheim Grovesmühle    Grovesmühle 1    D – 38871 Veckenstedt
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Es gelten folgende Bedingungen:

1. Das Praktikum wird im oben angegebenen Bereich geführt.

2. Es  sollen  Grundkenntnisse  und  -fertigkeiten  in  den  für  den  Betrieb  typischen 
Tätigkeiten vermittelt werden. Wünschenswert wäre dabei, wenn der Praktikant in 
der  Praktikumszeit  ein  möglichst  breites  Spektrum  an  Tätigkeiten  und 
Arbeitsbereichen kennen lernen könnte.

3. Das Praktikum dauert ein Viertel  bzw. die Hälfte des Schuljahres und findet im 
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften in jeder Woche außerhalb der Schulferien 
von Montag bis  Mittwoch  8  Stunden täglich statt  (vgl.  Schulkalender).  Es sind 
mindestens  400 Stunden  (½jähriges Praktikum)  bzw.  mindestens 200  Stunden 
(¼jähriges Praktikum) nachzuweisen.

4. Die  Kündigungsfrist  beträgt  vier  Wochen  jeweils  zum  Monatsende  (½jähriges 
Praktikum)  bzw.  zwei  Wochen  jeweils  zur  Monatsmitte  oder  zum Monatsende 
(¼jähriges Praktikum).

5. Für den Praktikumsbetrieb fallen in der Regel keine Kosten an.

6. Die gesetzliche Unfallversicherung wird von der Schule getragen.

7. Am  Praktikumsende  wird  vom  Praktikumsbetrieb  ein  Formblatt  zur 
Praktikumsbestätigung  ausgefüllt.  Schriftliche  Einschätzungen  werden  nicht 
erwartet.

8. Der  Praktikant  ist  verpflichtet,  über  seinen  praktischen  Einsatz  einen 
Stundennachweis  zu führen,  indem auch die  durchgeführten Tätigkeiten notiert 
werden. Der Betrieb zeichnet am Ende jeder Woche gegen.

9. Der Praktikant wird von einem Lehrer des Landschulheims Grovesmühle betreut.

10. Im Krankheitsfalle meldet sich der Praktikant unverzüglich telefonisch im Betrieb. 
Die  Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung  ist  dem  Betrieb  vorzuzeigen  und  in  der 
Schule abzugeben.

….................................................. ….............................................................

Ort und Datum Stempel und Unterschrift Betrieb

….................................................. ….............................................................

Schüler Schule


